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TEIL 1 - Entwurf zur Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde  
Medow 

 
 
1 Rechtsgrundlagen 
 
Die Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang  
bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wird auf der Grundlage der 
nachfolgend aufgeführten Rechtsvorschriften aufgestellt:  
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I  
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 
2023 l Nr. 394); 

 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176);  

 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802); 

 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2024 
(GVOBI. M-V S. 110); 

 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBI. MV S. 394, 939);  

 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Landesplanungsgesetz (LPIG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. April 2020 
(GVOBI. M-V S. 166, 181); 

 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2023 (BGBI. I S. 2240); 

 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS  
M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V  
S. 546).  

 
 
2 Anlass, Ziel und Zweck der Planung  
 

2.1 Ziel und Zweck der Planung  
 
Für den Ortsteil Wussentin der Gemeinde Medow soll eine Satzung über die Festlegung, 
Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf 
Wussentin der Gemeinde Medow aufgestellt werden. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich derzeit im Außenbereich. Folglich besteht für die vor-
handene und geplante Wohnbebauung nach § 35 BauGB kein Baurecht. 
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Für den Ortsteil Wussentin der Gemeinde Medow gibt es bislang keine gültige Satzung über 
die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Der 
Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow umfasst 
zum Großteil die vorhandene Ortsstruktur des Ortsteils Wussentin. 
 
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Wohnbebauung realisieren zu 
können, ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der Satzung 
über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow vorzunehmen. 
 
Der mit der Erstellung der Abrundungs-, Festlegungs- und Erweiterungssatzung für den 
Ortsteil Wussentin nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ausgewiesene Geltungsbereich eröffnet 
Bebauungsmöglichkeiten ausschließlich für Wohnbebauung. 
 
Der Ortsteil Wussentin verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungsplan.  
 
Die vorgesehene Aufstellung der Satzung steht der künftigen städtebaulichen Entwicklung 
des Gemeindegebietes nicht entgegen, da es sich um eine Sicherung der vorhandenen  
Bebauung und um die Neuausweisung von Wohnbauflächen handelt. 
 
Durch die Gemeinde Medow wurde am 28.06.2023 der Aufstellungsbeschluss für die  
Erarbeitung einer Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow gefasst.  
 
Die folgenden Planungsziele sollen mit der Erarbeitung der Satzung über die Festlegung,  
Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin 
der Gemeinde Medow erreicht werden:  
 

-  Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung in dem Ortsteil Wussentin, 
 

- Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung, 
 

- Schaffung von Baurecht für die geplanten Wohngebäude einschließlich zugehöriger Neben-
anlagen  
 

- Schaffung von Baurecht für den Neubau baulicher Anlagen für eine Feuerwehr und 
 

- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an Naturschutz und Landschaftspflege 
im Zusammenhang mit der vorgesehenen Nutzung. 

 
Mit der Aufstellung der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wird eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung innerhalb des Ortsteils Wussentin gesichert.  
 
Die Satzungsaufstellung bedarf keiner Genehmigung durch die zuständige Verwaltungs-
behörde. Die ausgefertigte Satzungsfassung wird ortsüblich bekanntgemacht und tritt mit 
Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft. 
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2.2 Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufstellung der Satzung 

über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang  
bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow 

 
Die Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wird gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 
BauGB analog dem vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Demnach darf die Aufstellung der Abrundungssatzung kein UVP-pflichtiges Vorhaben nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder dem jeweiligen Länder-
gesetz vorbereiten. 
 
Weiterhin dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass durch die Änderung Erhaltungsziele 
oder Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten beeinträchtigt werden. 
 
Gemäß der Anlage 1 des UVPG und der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern besteht für das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow  
befindet sich nicht in Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes, so 
dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter bestehen.  
 
Folglich liegen die Voraussetzungen vor, die Satzung über die Festlegung, Abrundung und 
Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde 
Medow im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchführen zu können.  

 
2.3 Angaben zum Planverfahren  
 
Das Planverfahren wird nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) durchgeführt.  
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 wird abge- 
sehen.  
 
Der betroffenen Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme durch Auslegung nach    
§ 3 Abs. 2 BauGB gegeben.  
 
Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.  
 
 
3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Größe  
 

3.1 Einordnung 
 
Die Gemeinde Medow liegt im Osten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald. 
 
Die Gemeinde Medow liegt etwa 10 km westlich der Hansestadt Anklam, direkt an der Bun-
desstraße B 199. Nördlich der Gemeinde verläuft die Bundesstraße B 110.  
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Die Bundesautobahn A 20 ist über den Anschluss Anklam, in etwa 18 km Entfernung, zu 
erreichen. 
 
Der Ortsteil Wussentin wurde erstmals im Jahre 1172 als Woscentien urkundlich genannt 
und bedeutet im slawischen so viel wie Waldgegend. 
 
Die Gemeinde Medow wird von dem Amt Anklam-Land mit Sitz in der Gemeinde Spantekow 
verwaltet. Zur Gemeinde Medow gehören die Ortsteile Brenkenhof, Medow, Nerdin, Thurow 
und Wussentin. 

 
3.2  Vorhandene Situation 
 
Die Gemeinde Medow wird von dem Amt Anklam-Land mit Sitz in der Gemeinde Spantekow 
verwaltet.  
 
Der Ortsteil Wussentin dient überwiegend als Wohnstandort. Die vorhandene Bebauung im 
Ort wird durch die Wohnfunktion geprägt. Die Ortschaft wird verkehrstechnisch durch die 
Bundesstraße B 110 erschlossen. Die B 199 befindet sich südlich des Ortsteils Wussentin. 
Weiterhin erschlossen wird der Ortsteil durch die Kreisstraße 63. 
 
Wussentin ist ein Angerdorf mit kleinbäuerlichen Siedlungshöfen. Erst zu DDR-Zeiten und 
nach 1990 entstanden östlich und nordöstlich verstärkt mittlere und große Agrarbetriebe. 
 
Die vorhandene Bebauung ist zum Großteil eingeschossig mit einem ausgebauten Dach-
geschoss vorhanden, vereinzelt treten auch zwei Vollgeschosse auf.  
 
Die Bebauung wird durch Satteldächer mit Dachstein- oder Ziegeleindeckung in roten und 
braunen Farbtönen geprägt. Weiterhin gibt es auch Bebauungen mit Krüppelwalmdächern. 
Die Außenfassaden sind als Putzfassaden und aus Ziegelsteinen ohne Außenputz gestaltet.  
 
Das Ortsbild wird weiterhin durch viele und vor allem große Nebenanlagen geprägt. Diese 
haben unter anderem auch eine Bedachung aus Blech. Die Außenfassade besteht aus Zie-
gelsteinen ohne Außenputz. 
 
Die freien Flächen zwischen den einzelnen Bebauungen dienen als Gärten und für die Tier-
haltung von beispielsweise Schafen. 
 
Die Einfriedungen der privaten Grundstücke werden aus Holz, Metall und aus Hecken vor-
genommen.  
 
Der Ortsteil Wussentin ist geprägt durch überwiegend ältere Wohn- und Nebengebäude. 
Vereinzelt sind auch Neubauten vorhanden. 

 
3.3  Geltungsbereich und Größe 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und  
Erweiterung umfasst die folgenden Flurstücke: 
 

Gemeinde  Medow 
Gemarkung  Wussentin 
 

Flur  9 
Flurstücke 11 (tw.), 12 (tw.) und 13 (tw.) 
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Flur   10 
Flurstücke 2 (tw.), 13 (tw.), 15 (tw.), 16, 17, 18, 19 (tw.), 20 (tw.), 21 (tw.), 22 (tw.), 23 

(tw.), 24 (tw.), 25, 26 (tw.), 27, 28 (tw.), 30, 31 (tw.), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 46 (tw.), 47, 48, 52 (tw.), 54 (tw.), 55 (tw.), 56, 57 (tw.), 59, 
60, 61 (tw.), 62/1, 62/3, 64 (tw.), 65, 66, 67 (tw.),  
74 (tw.), 84/1, 84/2 (tw.), 86/1 (tw.), 86/2, 87 (tw.) und 88 (tw.) 

 
Das Gebiet der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow ist ca. 
121.340 m² groß.  

 
3.4 Planungsunterlage 
 
Die Erarbeitung der Unterlagen der Aufstellung der Satzung über die Festlegung, Abrundung 
und Erweiterung erfolgt auf der Grundlage der vom Kataster- und Vermessungsamt des Land-
kreises Vorpommern-Greifwald übergebenen Flurkarte. 
 
Eine Vermessung innerhalb des Plangebietes wurde nicht vorgenommen. 
 
Die rechtsverbindliche Flurkarte liegt digital für den Ort Wussentin vor. Regressansprüche 
können nicht abgeleitet werden. 
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4 Planinhalte 
 

4.1 Nutzung 
 
Die Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang  
bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Amt Anklam-Land und der Gemeindevertretung Medow erarbeitet. 
 
Mit der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wird die vorhandene Be-
bauung planungsrechtlich gesichert und Baurecht für geplante Bebauungen geschaffen. 
 
Der Charakter als Wohnsiedlung bleibt durch die Satzung über die Festlegung, Abrundung 
und Erweiterung erhalten. 
 
Der Ortsteil Wussentin dient der Wohnnutzung. Im Siedlungsbereich besitzt die vorhandene 
Wohnnutzung einiges an Gewicht. 
 
Der Ortsteil Wussentin ist ein Ortsteil der Gemeinde Medow. Die Gemeinde hat ein begrün-
detes Interesse an der Erhaltung und weiteren Entwicklung der Ortslage im Gemeindegebiet. 
Mit einer Sicherung der vorhandenen Wohnbebauung sowie der Schaffung von Baurecht für 
weitere Wohnbebauungen in Wussentin erfolgt eine Aufwertung des Ortsteils. 
 
Mit der vorliegenden Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow werden die 
Voraussetzungen für eine Bebauung mit Wohngebäuden zum Dauerwohnen geschaffen. Die 
bereits bestehende Siedlung wird gefestigt. 
 
Die Bebauung im Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erwei-
terung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Die Sicherung der 
vorhandenen Bebauungen und die Ausweisung neuer Baustandorte unterstützen eine Sied-
lungsentwicklung in dem Ortsteil Wussentin der Gemeinde Medow.  

 
4.2 Planungsrechtliche Festlegungen  
 
Für den Ortsteil Wussentin der Gemeinde Medow gibt es bislang keine gültige Satzung über 
die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
 
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Wohnbebauung realisieren zu 
können, ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu wird die Aufstellung der Satzung 
über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow vorgenommen.  
 
Der Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow umfasst 
zum Großteil die vorhandene Ortsstruktur des Ortsteils Wussentin. 
 
Die getroffenen planungsrechtlichen Festsetzungen sollen eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung sichern. 
 
Die Gebäude sind in der offenen Bauweise zu errichten. 
 
Die Gebäude dürfen als Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden. 
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Das Maß der baulichen Nutzung und die Gestaltung der Gebäude haben sich der Nutzung 
und Bauweise der angrenzenden bebauten Grundstücke anzupassen, für die Grundflächen-
zahl sind 0,4 zulässig. 
 
Für das Flurstück 59, Flur 10 der Gemarkung Wussentin ist eine Grundflächenzahl von 0,6 
zulässig. 
 
Die Errichtung von baulichen Anlagen für eine Feuerwehr ist auf dem Flurstück 59, Flur 10 
der Gemarkung Wussentin gestattet. 
 
Der Ortsteil Wussentin ist durch eine aufgelockerte Bebauung gekennzeichnet, die durch 
eher kleinere Grundstückszuschnitte und eine starke Begrünung geprägt ist.  
 
Ein Großteil der Grundstücke ist mit Wohngebäuden und entsprechenden Nebengebäuden 
überbaut. Die unbebauten Bereiche werden zumeist für die Anlage von Gärten und Grün-
flächen genutzt.  
 
Die oben benannten Flurstücke des Plangeltungsbereiches befinden sich derzeit im Außen-
bereich, so dass eine Bebauung ausgeschlossen wird. 
 
Im Rahmen der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow sollen die 
oben genannten Flurstücke als ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil ausgewiesen  
werden. Es handelt sich hierbei um Außenbereichsflächen. 
 
Die Gemeinde Medow hat sich für die Aufstellung einer Satzung über die Festlegung,  
Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf 
Wussentin der Gemeinde Medow entschieden, um die vorhandene Bebauung planungs-
rechtlich zu sichern und neue Bebauungen zu ermöglichen. Der Geltungsbereich umfasst die 
vorhandene Ortsstruktur des Ortsteils Wussentin. 
 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind überwiegend bauliche Anlagen für die Wohn-
nutzung zulässig. Die Bebauung bzw. die zulässigen Nutzungen innerhalb des Plan-
geltungsbereiches haben sich an der angrenzenden Ortslage zu orientieren. 
 
Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung über die Festlegung, Abrundung und  
Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der  
Gemeinde Medow ist, dass sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung  
einfügt und eine Erschließung gesichert ist. Zudem darf das Vorhaben den städtebaulichen 
Entwicklungszielen der Gemeinde Medow und des Ortsteils Wussentin nicht entgegen-
stehen. 

 
4.3 Grünordnerische Festsetzungen  
 
Im Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils Wussentin der Gemeinde Medow erfolgt durch das  
geplante Vorhaben ein Eingriff in Natur und Landschaft.  
 
Der zu erwartende Eingriff wird hauptsächlich durch Flächenversiegelungen verursacht.  
 
Gemäß § 15 BNatSchG sind Eingriffe in den Naturhaushalt auszugleichen.  
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Mit der Umsetzung der Planung werden Standortreserven in einem bereits durchgeprägten 
Siedlungsgebiet erschlossen und eine Verfestigung und qualitative Aufwertung vorhandener 
Bebauungsstrukturen bewirkt.  
 
Mit den Festsetzungen zum Naturschutz soll das Gebot zum Erhalt der Naturgüter sowie zur 
Minimierung und des Ausgleichs von Eingriffen in Natur und Landschaft berücksichtigt wer-
den.  
 
Für die Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow wurde eine Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung erstellt, welche der Anlage 1 entnommen werden kann. Die erforder-
lichen Kompensationsmaßnahmen wurden ermittelt und festgelegt. 
 
Das erforderliche Kompensationsflächenäquivalent beträgt 17.646 m² KFÄ.  
 
Als Kompensationsmaßnahme sind insgesamt 17.646 Ökopunkte einer Ökokontomaßnahme  
zu erwerben. Pro 1 m² beanspruchter Ergänzungsfläche sind 1,50 Ökopunkte vom jeweiligen  
Bauherren zu erwerben. Der Reservierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzulegen.  
 
Dieser Bedarf an Kompensationsflächenäquivalenten kann beispielweise der Ökokontierung 
VG 045 „Anlage von Magerwiesen bei Pulow“ zugeordnet werden.  
 
Das Ökokonto befindet sich in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ und hat  
ein Aufwertungspotenzial von insgesamt 340.000 m² KFÄ. Das Flurstück ist insgesamt 26 ha  
groß und wurde bisher intensiv ackerbaulich genutzt.  
 
Das Ziel des Ökokontos ist es, auf den vorhandenen Ackerflächen durch die Umwandlung in  
Magerrasen und der Pflanzung von Einzelbäumen bzw. Baumgruppen sowie einer Wild- 
gehölzhecke einen vielfältigen und reich strukturierten Lebensraum für typische Tier- und  
Pflanzenarten der extensiv genutzten, offenen und halboffenen Landschaftsräume trockener  
Standorte zu entwickeln.  
 
Die Umsetzung des Ökokontos dient weiterhin der Verringerung von Stoffeinträgen in das  
Gewässerökosystem des Pulower Sees und damit einer Verbesserung der Wasserqualität  
des Sees.  
 
Die baulich nicht genutzten Flächen aller Grundstücke sind als Vor-, Wohn- oder Nutzgärten 
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.  
 
Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen auf den privaten Grundstücken ist spätestens in 
der auf den Abschluss der Baumaßnahmen folgenden Vegetationsperiode fertigzustellen. 
 
Mit den getroffenen Festsetzungen wird dem allgemeinen Grundsatz des Naturschutzes ent-
sprochen. Die Biotopverluste durch die geplante Bebauung werden durch den Verursacher 
kompensiert. Weiterhin werden die Eingriffsfolgen in den Naturhaushalt minimiert.  
 
● Gehölzschutz 
 

Die Festsetzungen zum gesetzlichen Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V sind zu be-
achten.  
 
Bäume mit einem Stammumfang >1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,20 m über dem 
Erdboden) sind gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützt.  
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Dies gilt nicht für: 
 

- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und  
Buchen 

- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie 
- Pappeln im Innenbereich 

 
Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigun-
gen der geschützten Bäume führen, sind nicht zulässig. Im Kronentraufbereich der gesetzlich 
geschützten Bäume sind jegliche Bodenabgrabungen sowie Bodenauffüllungen und Verdich-
tungen auszuschließen. Das Lagern von Baumaterialien im Kronentraufbereich der Bäume 
ist verboten. Nicht fachgerechte Schnittmaßnahmen und maßgebliche Veränderungen des 
Kronenhabitus der Bäume sind nicht zulässig. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der 
Bäume sind in Handschachtung bzw. in grabenlosen Verfahren durchzuführen. 
 
Bei Fällungen gesetzlich geschützter Bäume ist eine Ausnahme vom Gehölzschutz bei der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen.  
 
Diese legt den Ersatz für Baumfällungen in Form von Ausgleichspflanzungen gemäß den 
Vorgaben des Baumschutzkompensationserlasses M-V fest. 
 
Der Kompensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen ist im Baumschutzkompen-
sationserlass des Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden Ersatz vor: 

 

Stammumfang des zu fällenden Baumes Anzahl der Ersatzbäume 

50 cm – 150 cm 1 Stück 

>150 cm -250 cm 2 Stück 

>250 cm 3 Stück 

 
● Artenschutz 
 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beach-
ten. Durch die Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr.13 und Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tier-
arten entnommen, beschädigt oder zerstört werden. 
 
 
5 Angaben zur technischen Erschließung  
 
 Verkehrserschließung  
 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und  
Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der 
Gemeinde Medow wird durch die Bundesstraße B 110 erschlossen, welche sich nördlich des 
Ortsteils befindet. Des Weiteren befindet sich nordöstlich des Geltungsbereiches die Kreis-
straße 63.  
 
Folglich ist eine Erschließung des Geltungsbereiches gesichert. 
 
 Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung  
 

Die Trinkwasserversorgung für die geplante Wohnbebauung ist durch einen Anschluss an 
das vorhandene öffentliche Trinkwassernetz vorgesehen.  
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Bezüglich der Trinkwasserversorgung muss sichergestellt werden, dass für das Plangebiet 
gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser in der geforderten Menge und bei ausreichendem 
Druck zur Verfügung steht.  
 
 Regenentwässerung  
 

Das anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern.  
 
 Löschwasserversorgung  
 

Zur Löschwasserversorgung werden die folgenden Angaben vorgenommen:  
 

Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehr 
(BrSchG) für Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Mai 
2002 (GVOBl. M-V S. 254), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. März 2009 (GVOBl. 
M-V), haben die Gemeinden die Löschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern. 
 
 Elektroversorgung  
 

Das Plangebiet der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteils Wussentin ist elektrotechnisch erschlossen. Die Ver-
sorgung des Plangebietes mit Elektroenergie erfolgt über die vorhandenen Anlagen.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass die geplante Bebauung durch Anschluss an das vor-
handene Leitungsnetz mit Elektroenergie versorgt werden kann.  
 
Der Versorgungsträger wird um entsprechende Angaben gebeten. 
 
 Telekommunikation  
 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird um entsprechende Angaben von den Ver-
sorgungsträgern gebeten. 
 
 
6 Sonstige Angaben  
 

6.1 Angaben der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
Im Zuge der Aufstellung der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow werden 
planrelevante Belange und Hinweise untersucht und zum gegebenen Zeitpunkt in die  
Begründung aufgenommen. 

 
6.2  Belange des Naturschutzes 
 
Der vorhandene Baumbestand ist während geplanter Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 zu 
schützen. Es sind die Bestimmungen der RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetations-
beständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ einzuhalten.  
 
Bei der Einordnung der Gebäude ist vorhandener Gehölzbestand zu berücksichtigen.  
 
Der Eingriff in den Gehölzbestand ist auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken.  
 
Die Festsetzungen zum gesetzlichen Gehölzschutz nach § 18 NatSchAG M-V sind zu  
berücksichtigen.  
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6.3  Flächenversiegelungen  
 
Die Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken.  
 
Die Verwendung versiegelungsarmer Befestigungsarten, wie z. B. weitfugiges Pflaster, klein-
formatige Platten, Rasengittersteine auf durchlässigem Unterbau sowie wassergebundene 
Decken auf Stellflächen, Zufahrten, Wegen u. a., ist zulässig, soweit keine wasserrechtlichen 
Belange entgegenstehen. 
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
 
 
1 Ausgangsdaten 
 
Im Auftrag der Gemeinde Medow, über das Amt Anklam-Land, wird eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung für die Einbeziehungsflächen der Satzung über die Festlegung, 
Abrundung und Erweiterung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Wussentin für das Dorf 
Medow der Gemeinde Medow erstellt.  
 
Das Gebiet der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils für das Dorf Wussentin der Gemeinde Medow ist ca. 121.340 m² groß.  
Bestandteil der vorliegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sind die Einbeziehungsflächen mit einer 
Gesamtfläche von 15.270 m². 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Festlegung, Abrundung und Erweiterung 
umfasst die folgenden Flurstücke: 
 
Gemeinde  Medow 
Gemarkung  Wussentin 
 

Flur  9 
Flurstücke 11 (tw.), 12 (tw.) und 13 (tw.) 
 

Flur   10 
Flurstücke 2 (tw.), 13 (tw.), 15 (tw.), 16, 17, 18, 19 (tw.), 20 (tw.), 21 (tw.), 22 (tw.), 23 (tw.), 

24 (tw.), 25, 26 (tw.), 27, 28 (tw.), 30, 31 (tw.), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46 (tw.), 47, 48, 52 (tw.), 54 (tw.), 55 (tw.), 56, 57 (tw.), 59, 60,  
61 (tw.), 62/1, 62/3, 64 (tw.), 65, 66, 67 (tw.), 74 (tw.), 84/1, 84/2 (tw.), 86/1 (tw.), 
86/2, 87 (tw.) und 88 (tw.) 

 
Das Vorhaben stellt einen Eingriff nach BNatSchG und NatSchAG M-V dar. Entsprechend § 14 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der 
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen  
können. 
 
Laut § 12 Abs.1 Nr. 12 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) sind Ein-
griffe gemäß § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes unter anderem „12. die Errichtung 
baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken …....“. Der Verursacher ist 
nach § 15 Absatz 2 des BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen. 
 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 
hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Soweit Ersatz-
maßnahmen nachweisbar rechtlich oder tatsächlich unmöglich sind oder die verursachten  
Beeinträchtigungen nachweisbar nicht beheben, hat der Verursacher für die verbleibenden  
Beeinträchtigungen eine Ausgleichszahlung zu leisten. 

Anlage 1
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1.1 Rechtliche Grundlagen 
 
Wichtigste Grundlagen für die Erstellung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bilden überwiegend  
folgende Rechtsvorschriften (Auszug): 
 

-  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. l Nr. 394); 

 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. I Nr. 176);  

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802); 

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBI. 
M-V S. 110); 

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBI. MV S. 934, 939);  

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - 

Landesplanungsgesetz (LPIG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. April 2020 
(GVOBI. M-V S. 166, 181); 

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. De-
zember 2022 (BGBI. I S. 2240); 

 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V S. 
66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V S. 546).  

 
 
1.2 Naturräumliche Gegebenheiten 
 

Der Ortsteil Wussentin dient überwiegend als Wohnstandort. Die vorhandene Bebauung im Ort 
wird durch die Wohnfunktion geprägt. Die Ortschaft wird verkehrstechnisch durch die Bundes-
straße B 110 erschlossen. Die B 199 befindet sich südlich des Ortsteils Wussentin. Weiterhin 
erschlossen wird der Ortsteil durch die Kreisstraße VG 63. 
 
Die Wohnbebauung ist überwiegend eingeschossig mit einem ausgebauten Dachgeschoss, ver-
einzelt treten auch zwei Vollgeschosse auf. 
 
Neben den Wohngebäuden wird Wussentin auch durch viele und große Nebenanlagen geprägt.  
 
Die Grundstücke besitzen teilweise große Flächen und klare Zonierungen in Hof- und Garten-
flächen. 
 
Das Plangebiet ist durch die Immissionen seitens der Kreisstraße, der Dorfstraße und der Ort-
schaft Wussentin vorbelastet. Von einer derzeitigen Überschreitung der gesetzlich vorge- 
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schriebenen Schwellenwerte wird nicht ausgegangen. Das Plangebiet erfüllt keine bedeutende 
Erholungsfunktion.  
 
Es werden keine nationalen und internationalen Schutzgebiete durch die Satzung und deren  
Flächen beeinträchtigt oder unmittelbar tangiert.  
 
Im näheren Umfeld liegen keine nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotope.  
 
Folgende Biotoptypen sind in den Einbeziehungsflächen vorhanden:  
 
Tabelle 1: Biotoptypen im Plangebiet 
 

Nr. Code Bezeichnung  Fläche in m² 

  2.1.2 BLM Mesophiles Laubgebüsch 196 

  2.2.2 BFY Feldgehölz aus überwiegend nichtheimischen Baumarten 507 

  2.7.2 BBJ Jüngerer Einzelbaum  

  9.2.3 GMA Artenarmes Frischgrünland 3.193 

  9.2.4 GMB Aufgelassenes Frischgrünland  

12.1.2 ACL Lehm-bzw. Tonacker 8.852 

  gesamt: 15.270  

 
Das Plangebiet befindet sich in dem mit gering bis mittel bewerteten Landschaftsbildraum 
„Ackerplatte südlich von Anklam“ und in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume. Das 
Landschaftsbild der Vorhabenfläche ist von der dörflichen Umgebung geprägt und somit von 
geringer Bedeutung. 
 
 
1.3 Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 
 

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker und Grünland vor. Es wird von 
Parametern entsprechend der Umgebungsbebauung ausgegangen. Die Überprüfung ergab für 
die Umgebungsbebauung eine durchschnittliche GRZ von 0,4, so dass Versiegelungen von bis 
zu 60% möglich sind. Die umgebenden Gebäude sind eingeschossig. Eine solche Gebäude-
höhe wird auch für das Plangebiet angenommen. Die nach der Bebauung unversiegelt bleiben-
den Grundstücksflächen sollen zukünftig gärtnerisch genutzt werden. 
 
Tabelle 2: Geplante Nutzungen 
 

Nutzung.  Flächen 
m² 

Flächen 
m² 

Anteil an der Gesamtfläche in m² 

Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,4 15.270  100 

Davon:    

Bauflächen versiegelt 60%  9.162 60 

Bauflächen unversiegelt 40%  6.108 40 

Gesamt: 15.270 15.270 100 

 
Folgende Wirkungen auf den Naturhaushalt sind möglich: 
 
Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereingestellt 
bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lagerung von 
Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder zu folgenden 
erhöhten Belastungen der Umwelt: 
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1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb, 
2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien, 
3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen. 
 
Die baubedingten Wirkungen des Vorhabens sind temporär. Nach Beendigung der Bauarbeiten 
werden diese abgestellt sein. Immissionen werden nur tagsüber auf die Umgebung einwirken 
und die zulässigen Werte nicht überschreiten. Um brütende Vögel und eventuell in Sommer-
quartieren vorkommende Fledermäuse nicht zu beeinträchtigen ist im Winter zu fällen. 
 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 
 
1 Flächenversiegelungen, 
2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
3 Beseitigung potenzieller Habitate. 
 
Die anlagebedingten Wirkungen in Form von Neuversiegelungen betreffen durch ständige  
Bewirtschaftung verdichtete und beunruhigte Flächen. Die Auswirkungen sind kompensierbar. 
Bedeutende Lebensraumfunktionen werden nicht dauerhaft eingeschränkt. 
 
Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall 
durch Wohnen verursachte Immissionen. 
 
Die betriebsbedingten Wirkungen in Form von Lärm- und Schadstofferhöhungen durch KFZ - 
Verkehr und Heizbetrieb sind gering. 
 
 
1.4 Abgrenzung von Wirkzonen 
 
Die Errichtung von Wohnbebauung auf intensiv genutzten Flächen erzeugt keine die vorhande-
nen Immissionen erheblich überschreitenden Wirkungen. Geschützte Biotope oder Biotope der 
Wertstufe 3 sind in unmittelbarer Nähe zum Vorhaben nicht vorhanden. Die nächstgelegenen 
Biotope (naturnahe Feldgehölze) werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Vom Vor-
haben gehen, bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen, voraussichtlich keine Wirkungen 
aus, welche zur Störung spezieller störungsempfindlicher Arten führen können. 
 
 
1.5 Lagefaktor 
 

Die Vorhabenfläche grenzt an Bebauung und Verkehrsflächen an und befindet sich somit in  
einer Entfernung von weniger als 100 m zur nächsten Störquelle. Daraus ergibt sich ein Lage-
faktor von 0,75. Das Vorhaben befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume 
und in keinem LSG. 
 
 
2 Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
 

Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen: 
 
Wertstufe:          laut Anlage 3 HzE 
Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:      laut Pkt. 2.1 HzE 
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2.1  Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 
 
2.1.1  Flächen ohne Eingriff 
 
Hier kommen die unversiegelten Bauflächen zum Ansatz, die zu gärtnerisch genutzten Flächen 
und Freiflächen (Zierrasen) umgewandelt werden. Die Wertigkeit der geplanten Flächen ent-
spricht mindestens der des Ackers und der Biotoptypen der Siedlungsbereiche. 
 
Bei den Grünlandflächen und Gehölzflächen werden auch die unversiegelten Bauflächen mit 
bilanziert (siehe unmittelbare Beeinträchtigungen). 
 
Flächen ohne Veränderungen 
 
Tabelle 3: Flächen ohne Veränderungen 
 

 Bezeichnung Planung Fläche in 
m² 

ACL Lehm-bzw. Tonacker Bauflächen unversiegelt 3.541 

 
 
2.1.2  Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-
 topveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kommen 
die Beeinträchtigungen der versiegelten Bauflächen zum Ansatz. Weiterhin werden bei den Bio-
toptypen Grünland und Gehölzflächen auch die unversiegelten Bauflächen bilanziert. 
 
unmittelbare Beeinträchtigungen 
 

- durch versiegelte Bauflächen innerhalb der Ergänzungsbereiche 
- Funktionsverlust auf unversiegelten Bauflächen des Grünlandes und der Gehölzflächen 

 
Tabelle 4: unmittelbare Beeinträchtigungen 
 

Bestand Fläche in m² Biotopwert Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalent für  
Biotopbeseitigung bzw. Biotop-
veränderung (m²EFÄ) 

BLM 196 3 0,75 441,000 

BFY 507 1,5 0,75 570,375 

GMA 3.193 1 0,75 2.394,750 

GMB 2.522 3 0,75 5.674,500 

ACL 5.311 1 0,75 3.983,250 

 11.729   13.063,875 

 
 
2.1.3  Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 
 Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 
 
Das Vorhaben erzeugt keinen Funktionsverlust von Biotopen. Ein Kompensationserfordernis 
hierfür besteht nicht.  
 
Begründung: 
 
In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen  
können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funktions- 
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beeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich  
geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, 
ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“ 
 
Die Immissionen des Vorhabens erhöhen sich nicht wesentlich. Eine Funktionsbeeinträchtigung 
von geschützten Biotopen wird nicht hervorgerufen. 
 
 
2.1.4 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  
 
Es kommen Vollversiegelungen zum Ansatz. Die versiegelten Bauflächen werden mit einem 
Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert. 
 
Tabelle 5: Versiegelung und Überbauung 
 

Biotoptyp 

Vollversiegel-
te bzw. über-
baute Fläche 

in m² 

x 
Zuschlag für Voll-
versiegelung bzw. 

Überbauung 0,2/0,5 
= 

Eingriffsflächenäquivalent für Teil-
/Vollversiegelung bzw. Überbauung  

(m² EFÄ)  
 

BLM 118 0,5  59 

BFY 304 0,5  152 

GMA 1.916 0,5  958 

GMB 1.513 0,5  757 

ACL 5.311 0,5  2.656 

  gesamt: 4.582 

 
 
2.2  Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 
 
In den Hinweisen zur Eingriffsregelung steht: Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funk-
tionen verlangt eine separate Erfassung und Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der 
übrigen betroffenen Funktions- und Wertelemente eine entsprechende Kompensation für  
besondere faunistische Funktionsbeziehungen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die 
Verpflichtung zur Wiederherstellung artspezifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen. 
 
Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen 
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunistischen 
Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. einer  
additiven Kompensation. 
 
 
2.2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen 
 
Aufgrund der vorhandenen Störungen auf der Vorhabenfläche sind keine Tierarten mit großen 
Raumansprüchen laut Anlage 13 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (LUNG 1999) zu erwarten.  
Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
 
2.2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
 
Bei Einhaltung aller Maßnahmen werden durch das Vorhaben voraussichtlich keine in Roter 
Liste M - V und Deutschlands aufgeführte Arten beeinträchtigt. Es besteht kein additives 
Kompensationserfordernis. 
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2.3  Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
 
2.3.1  Boden 
 
Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es  
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
 
2.3.2  Wasser 
 
Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es  
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
 
2.3.3  Klima 
 
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es  
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
 
2.4  Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 
Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
 
2.5  Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 
Tabelle 6: Zusammenstellung 
 

Eingriffsflächen-
äquivalent für 

Biotopbeseitigung 
bzw. Biotopver-

änderung 
(m² EFÄ) 

+ Eingriffsflächen-
äquivalent für 
Funktionsbe-
einträchtigung 

(m² EFÄ) 

+ Eingriffsflächenäquivalent 
für Teil-/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung (m² EFÄ) 

= Multifunktionaler 
Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

13.063,875  - 
 

 4.582 
 

 17.645,875 
 

 
 
3 Geplante Maßnahmen für die Kompensation  
 
Als Kompensationsmaßnahme sind insgesamt 17.646 Ökopunkte einer Ökokontomaßnahme zu 
erwerben. Pro 1 m² beanspruchter Ergänzungsfläche sind 1,50 Ökopunkte vom jeweiligen Bau-
herren zu erwerben. Der Reservierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzulegen. 
 
Möglich wäre die Verwendung des Ökokontos VG 045 „Anlage von Magerwiesen bei Pulow“ 
(Betreiber Markus Ingold und Caroline Remy, Tel. 0176/20454960 und 0176/81085798, E-Mail: 
post@mosterei-remy.de), das dieses in derselben Landschaftszone „Vorpommersches Flach-
land“ wie das Vorhaben liegt. 
 
Das Ökokonto hat ein Aufwertungspotenzial von insgesamt 340.000 m² KFÄ. Das Flurstück ist 
insgesamt 26 ha groß und wurde bisher intensiv ackerbaulich genutzt. 
 
 

mailto:post@mosterei-remy.de
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Das Ziel des Ökokontos ist es, auf den vorhandenen Ackerflächen durch die Umwandlung in 
Magerrasen und der Pflanzung von Einzelbäumen bzw. Baumgruppen sowie einer Wildgehölz-
hecke einen vielfältigen und reich strukturierten Lebensraum für typische Tier- und Pflanzen-
arten der extensiv genutzten, offenen und halboffenen Landschaftsräume trockener Standorte 
zu entwickeln.  
 
Die Umsetzung des Ökokontos dient weiterhin der Verringerung von Stoffeinträgen in das Ge-
wässerökosystem des Pulower Sees und damit einer Verbesserung der Wasserqualität des 
Sees. 
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Legende

einbezogene Flächen 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

2.1.2 Mesophiles Laubgebüsch (BLM)

2.2.2 Feldgehölz überwiegend nichstheimischer Baumarten (BFY)

9.2.3 Artenarmes Frischgrünland (GMA)

9.2.4 Aufgelassenes Frischgrünland (GMB)

12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker (ACL)

GMA

ACL

ACL

ACL

GMB

BLM

BFYLegende

einbezogene Flächen 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

2.1.2 Mesophiles Laubgebüsch (BLM)

2.2.2 Feldgehölz überwiegend nichstheimischer Baumarten (BFY)

9.2.3 Artenarmes Frischgrünland (GMA)

9.2.4 Aufgelassenes Frischgrünland (GMB)

12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker (ACL)

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2023
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